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Entscheid Versicherungsgericht, 08.06.2023

Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG. Art. 33 Abs. 1 lit. e AVIG in Verbindung mit Art. 4
Abs. 1 und 2 Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung, in den vom 21.
Januar 2021 bis zum 30. September 2021 giiltig gewesenen Fassungen. Art.
34 Abs. 2 AVIG. Art. 95 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 1
ATSG. Art. 27 ATSG in Verbindung mit Art. 9 BV. Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG.
Bestimmbarkeit des Lohnausfalls. Personen in einem Lehrverhaltnis.
Bemessung der Kurzarbeitsentschadigung. Riickerstattung. Falsche
Auskunft. Revision und Wiedererwagung. Da flir zwei
Aussendienstmitarbeiter keine rechtsgenigliche Arbeitszeitkontrolle
bestand, haben diese keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung (E.
4.1). Im Weiteren sind die Bedingungen fiir den ausnahmsweisen Anspruch
von Lernenden nicht erfiillt (E. 5); ebenso wenig fiir die ausnahmsweise
Beriicksichtigung einer wahrend der Durchfiihrung von Kurzarbeit
vorgenommenen Lohnerh6hung eines Mitarbeiters (E. 6). Die zu viel
bezogenen Leistungen sind demnach grundsatzlich zuriickzuerstatten. Die
geltend gemachte falsche Auskunft der Kantonalen Amtsstelle, wonach fiir
die beiden Aussendienstmitarbeiter keine Zeiterfassung notwendig sei, ist
nicht mit Giberwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt. Zudem kann sich die
Beschwerdefiihrerin nicht darauf berufen, dass die
Kurzarbeitsentschadigung wahrend langerer Zeit vorbehaltlos ausgerichtet
wurde (E. 4.2 - 4.7). In Bezug auf die neu entdeckte Tatsache der fehlenden
Arbeitszeiterfassung liegt ein Revisionsgrund, in Bezug auf die fehlende
Anspruchsberechtigung der Lernenden sowie fiir die Nichtberiicksichtigung
der Lohnerh6hung ein Wiedererwagungsgrund vor (E. 7)(Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. Juni 2023, AVI
2022/21).

Entscheid vom 8. Juni 2023
Besetzung
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Préasidentin Marie Lohrer, Versicherungsrichterin Michaela Machleidt Lehmann und

Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiber Jirg Schutzbach

Geschéftsnr.

AV| 2022/21

Parteien

A.___ GmbH,

Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Werner Ritter,
Ritter Advokatur, Bahnhofstrasse 24, Postfach 142, 9443 Widnau,

gegen

Kantonale Arbeitslosenkasse,
Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Kurzarbeitsentschiddigung (COVID-19) und Riickerstattung von

Kurzarbeitsentschadigung

Sachverhalt

A.a. Die A.___ GmbH flUhrte in den Zeitrdumen vom 18. Mérz 2020 bis zum 30. Juni
2020 und vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Mai 2021 Kurzarbeit im Gesamtbetrieb
durch, wobei in der Regel zwei bis funf Mitarbeitende (teilweise auch mehr, von
insgesamt 14 bis 19 Mitarbeitenden), darunter zwei Aussendienstmitarbeiter, von
dieser betroffen waren. Fur letztere wurde jeweils ein vollstédndiger Arbeitsausfall

geltend gemacht (ausser Dezember 2020 [act. G 5.1/518]). Flr den Zeitraum ab 1. Juli
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2021 meldete die Arbeitgeberin erneut Kurzarbeit an, was vom Amt fur Wirtschaft und
Arbeit des Kantons St. Gallen (nachfolgend: Amt fur Wirtschaft und Arbeit) mit
Verfigung vom 17. Juni 2021 wiederum - bis zum 31. Dezember 2021 - bewilligt wurde
(act. G 5.1/447, 449 1., 469, 471 f., 509, 511 f., 552, 555 f., 595, 601 f., 606 f., 612 f.).
Auf Grund der jeweils gestellten Antrage auf Abrechnung von
Kurzarbeitsentschadigung richtete die Arbeitslosenkasse des Kantons St. Gallen
(nachfolgend: Arbeitslosenkasse) fur die genannten Perioden bis Mai 2021
Kurzarbeitsentschadigung in der Hohe von insgesamt Fr. 203'147.-- aus (act.

G 5.1/452 1., 468, 489 f., 514 ff., 524, 542, 563, 574, 586 und 594). Fir die Perioden

Juni bis August 2021 wurden keine Abrechnungsantrége eingereicht.

A.b. Anlasslich der Einreichung des September-2021-Antrags auf Auszahlung von
Kurzarbeitsentschadigung fuhrte die Arbeitgeberin auf entsprechende Nachfrage der
Arbeitslosenkasse aus, dass flr die beiden Aussendienstmitarbeiter - und in dieser
Periode einzig noch vom Antrag erfassten Arbeitnehmer - keine Zeiterfassung bestehe
und keine Zeitrapporte gefiihrt wirden (act. G 5.1/394 und 444).

A.c. In der Folge forderte die Arbeitslosenkasse mit Verfiigung vom 18. Oktober 2021
die fUr die beiden Aussendienstmitarbeiter betreffend die Perioden Mérz bis Juni 2020
sowie Oktober 2020 bis Mai 2021 ausbezahlten Kurzarbeitsentschadigungen zurick. In
mehreren Perioden (Juni und Oktober 2020, April und Mai 2021) forderte sie die
gesamte ausbezahlte Entschadigung zurlck, da der anrechenbare betriebsweite
Arbeitsausfall unter Ausklammerung der beiden fraglichen Mitarbeiter in diesen
Perioden den Minimalwert von 10 % nicht mehr erreichte und damit der Anspruch auf
Kurzarbeitsentschadigung komplett entfiel. FUr die Perioden ab Januar 2021 ergaben
sich zuséatzliche Korrekturen, so betreffend eine von der Kasse nicht akzeptierte
Lohnerhéhung bei einem weiteren Mitarbeiter, die Abrechnung von nicht
anspruchsberechtigten Personen (Auszubildende) sowie die Nichtberiicksichtigung von
Feiertagen bei den Sollstunden. Insgesamt ergab sich damit ein Riickforderungsbetrag
von Fr. 124'781.90 (act. G 5.1/328 ff.).

A.d. Mit einer weiteren Verfligung gleichen Datums verneinte die Arbeitslosenkasse

sodann einen Auszahlungsanspruch fir die Periode September 2021, da nach Abzug
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der Ausfallstunden der beiden Aussendienstmitarbeiter kein anrechenbarer
Arbeitsausfall mehr vorhanden sei (act. G 5.1/333 f.).

A.e. Ab der Anspruchsperiode Oktober 2021 wurde auch fiir die beiden
Aussendienstmitarbeiter eine Arbeitszeitkontrolle geftihrt und die Entschadigung
dementsprechend ausgerichtet (act. G 5.1/248, 250 f.).

B.a. Mit gegen die genannten Verfigungen gerichteter Einsprache vom 4.

November 2021 machte die nunmehr anwaltlich vertretene Arbeitgeberin geltend, die
Arbeitszeit der betroffenen Aussendienstmitarbeiter werde einzig dadurch kontrolliert,
dass die Kundentermine, welche die Unternehmung diesen zuweise, eingehalten
wurden. Zusétzlich Uberprife die Einsprecherin die Erledigung der Arbeiten in einer
wochentlichen Aussendienstsitzung, wo Uber die Kundentermine und die dadurch
generierten Umsétze gesprochen werde. Eine Stempeluhr sei deshalb entbehrlich, weil
die Erledigung der Arbeiten anderweitig kontrolliert werde. Uberdies sei das Amt fiir
Wirtschaft und Arbeit bereits bei der ersten Anmeldung fir
Kurzarbeitsentschadigungen telefonisch darauf hingewiesen worden, dass fir die
beiden Aussendienstmitarbeiter keine Zeiterfassung existiere. Damals sei der
Einsprecherin mitgeteilt worden, dass dies kein Problem sei. Nun scheine dies nicht
mehr zu gelten, obwohl die Auszahlungsgesuche durch das Amt fur Wirtschaft und
Arbeit sicher sorgfaltig gepruft worden seien. Es kénne somit nicht akzeptiert werden,
wenn die Entschadigung im Nachhinein zuriickgefordert werde. Da die beiden
Aussendienstmitarbeiter auf Grund der Coronamassnahmen keine Kundentermine
mehr hatten wahrnehmen kénnen, sei ohnehin keine Arbeitszeit erfassbar gewesen. Die
Kontrollierbarkeit der Arbeitszeiten der Aussendienstmitarbeiter, wie vom Amt flr
Wirtschaft und Arbeit gefordert, sei daher gar nicht mdglich. Was die
Kurzarbeitsentschadigung der Lernenden betreffe, verkenne das Amt flir Wirtschaft
und Arbeit, dass auf Grund der vom Bundesrat beschlossenen Coronamassnahmen
die Lieferanten keinen Nachschub mehr hatten liefern kénnen und die
Aussendienstmitarbeiter keinerlei Kundenbesuche mehr hatten durchfiihren kénnen,
was in einer massiv reduzierten Auftragslage resultiert habe. Damit sei der Betrieb der

Einsprecherin durch behdérdliche Massnahmen faktisch so weitgehend behindert
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worden, dass er zumindest teilweise habe geschlossen werden mussen. Damit seien
die Voraussetzungen fur die Gewahrung von Kurzarbeitsentschadigung an die
Lernenden erfillt. Fir die nicht akzeptierte Lohnerhéhung eines Chauffeurs gebe es
sachliche Grlinde, die auch wahrend der Durchfihrung von Kurzarbeit als gerechtfertigt
angesehen werden kdnnten. Der betreffende Mitarbeiter sei betriebsintern vom
Chauffeur zum Lagerchef beférdert worden. Da jedoch ein anderer Chauffeur einen
Schlaganfall mit einseitiger Erblindung erlitten habe, habe der Mitarbeiter bis zur
Rekrutierung eines Ersatzes wieder als Chauffeur arbeiten missen. Ihm dann den Lohn
wieder zu kirzen sei nicht realistisch. Die Einsprecherin habe somit die
Kurzarbeitsentschadigung zu Recht bezogen, weshalb diese nicht zurlickzuzahlen sei.
Zudem sei die Entschadigung auch fir den September 2021 im beantragten Umfang
von Fr. 10'582.55 auszurichten (act. G 5.1/281 ff.).

B.b. Auf Ruckfrage der Arbeitslosenkasse, in den Akten fanden sich keine Belege fur
die von der Einsprecherin geltend gemachte Auskunft, fihrte diese am 15. Dezember
2021 aus, sie habe im Marz 2020 in mehreren Telefonaten diverse Fragen mit einer
Sachbearbeiterin des Amts fur Wirtschaft und Arbeit (Abteilung Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschadigung) besprochen. Dabei sei es unter anderem auch um die
Zeiterfassung der Aussendienstmitarbeiter gegangen. Im Zuge dieser Telefonate sei ihr
dann mitgeteilt worden, dass es kein Problem darstelle, wenn flir die
Aussendienstmitarbeiter keine Zeiterfassung bestehe. Zudem habe die Einsprecherin
nach Erhalt der angefochtenen Verfiigungen sofort wieder mit dem Amt fur Wirtschaft
und Arbeit telefoniert (Abteilung Arbeitslosenkasse [vgl. act. G 5.1/327]). Dabei habe
der zustandige Sachbearbeiter ausgefiihrt, dass bereits das Fihren einer einfachen
Excel-Tabelle als Zeiterfassung gentgt hatte. Weil die Aussendienstmitarbeitenden
aber im Zuge der Coronamassnahmen von den Kunden nicht empfangen worden seien
und Uberdies in den Lagern auf Grund des fehlenden Nachschubs auch gar kein
Material vorhanden gewesen sei, das die Aussendienstmitarbeitenden hatten verkaufen
kénnen, wére auch eine solche Zeiterfassung nicht zielflihrend gewesen. Die
Telefonate seien jeweils Uber Lautsprecher geflhrt worden, sodass auch die
anwesenden B.___ (Gesellschafter und Geschéftsfuhrer [vgl. Handelsregisterauszug
der A.___ GmbH; act. G 5.1/621 f.]) und C.___ (Fakturierung/Personal [vgl.
Organigramm und Arbeitsvertrag; act. G 5.1/271 und 451]) die Gesprache héatten

mithéren kénnen. Diese beiden Personen kdnnten die telefonischen Auskulnfte (der
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Abteilungen Kurzarbeitsentschadigung und Arbeitslosenkasse) folglich als Zeugen

bestatigen. Weitere Beweise lagen nicht vor (act. G 5.1/195 f.).

B.c. Nach entsprechenden internen Abklarungen der Arbeitslosenkasse raumte die
Einsprecherin in einer weiteren Stellungnahme vom 18. Januar 2022 ein, dass die
fragliche Auskunft nicht von der zundchst genannten Sachbearbeiterin des Amtes fur
Wirtschaft und Arbeit stammen kdnne, da diese im Mérz 2020 noch gar nicht in der
Abteilung Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschadigung gearbeitet hatte. Die
Auskunft sei aber zweifelsfrei erteilt worden, wie auch ihre Buchhalterin D.____
bestatigen kénne. Allenfalls kbnne das Amt flr Wirtschaft und Arbeit genauere

Auskunft Uber die telefonische Kontaktperson geben (act. G 5.1/185 ff.).

B.d. Am 17. Februar 2022 forderte die Arbeitslosenkasse die Einsprecherin auf, die
Kontaktdaten der drei von ihr genannten Personen anzugeben sowie den
Verbindungsnachweis der Swisscom Uber das behauptete Gesprach einzureichen,
welchen Ansinnen die Einsprecherin am 23. Februar 2022 nachkam (act. G 5.1/179 ff.
und 183). In der Folge stellte die Arbeitslosenkasse den genannten Personen (D.___,
B.___und C.___)am 3. Marz 2022 je einen Fragebogen zu, worauf diese im
Wesentlichen bestétigten, dass im Marz 2020 ein Telefonat mit dem Amt fir Wirtschaft
geflihrt und dass dabei unter anderem die Frage der Zeiterfassung der beiden
Aussendienstmitarbeiter besprochen worden sei. Dabei sei die Auskunft erteilt worden,
es stelle kein Problem dar, dass fir diese Mitarbeiter keine Zeiterfassung bestehe (act.
G 5.1/164 ff).

B.e. Mit nochmaliger Stellungnahme vom 24. Marz 2022 zu den schriftlichen
Befragungen der Auskunftspersonen flhrte die Einsprecherin gegentber der
Arbeitslosenkasse aus, die Ergebnisse zeigten sehr deutlich, dass im Méarz 2020
tatsachlich ein Telefonat mit einer Mitarbeiterin des Amtes fur Wirtschaft und Arbeit
stattgefunden habe. Diesem Gesprach hatten alle drei Personen beigewohnt, wobei
D.___das Gesprach geflihrt habe. Sie gében Ubereinstimmend und widerspruchsfrei
an, dass anlasslich dieses Telefonats unter anderem Uber die Zeiterfassung der
Aussendienstmitarbeiter gesprochen und explizit die Auskunft erteilt worden sei, es
stelle kein Problem dar, wenn flr die Aussendienstmitarbeiter keine Zeiterfassung

bestehe. Die Auskunft der Arbeitslosenkasse vom Oktober 2021, wonach eine einfache
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Excel-Tabelle als Zeiterfassung gentgt hatte, sei verspétet erteilt worden, weshalb die

Einsprecherin darauf nicht mehr habe reagieren kénnen (act. G 5.1/157).

B.f. Mit Entscheid vom 21. April 2022 wies die Arbeitslosenkasse die Einsprache ab. Es
stehe fest und sei unbestritten, dass im Zeitraum von Mérz 2020 bis Oktober 2021, wie
auch vor dem Bezug von Kurzarbeitsentschadigung, fur die beiden
Aussendienstmitarbeiter keine Zeiterfassung gefiihrt worden sei. Das von der
Einsprecherin dargestellte Einhalten von Kundenterminen und Rapportieren in
woéchentlichen Sitzungen vermége den Anforderungen an eine Arbeitszeitkontrolle klar
nicht zu genigen. Es fehlten echtzeitliche Aufzeichnungen Uber die effektiv geleisteten
Arbeitsstunden und Deklarationen von Absenzen. Mangels Arbeitszeitkontrolle sei die
Arbeitszeit der Aussendienstmitarbeiter nicht ausreichend kontrollierbar. Die
Einsprecherin kdnne sich sodann nicht auf den Vertrauensschutz berufen. So seien die
Zeugenaussagen sehr vage. Die Zeugen kénnten sich weder an das Datum des
Telefonats noch an den Namen der Sachbearbeiterin des Amtes fiir Wirtschaft und
Arbeit erinnern; eine Aktennotiz sei trotz der Wichtigkeit der Angelegenheit offenbar
nicht erstellt worden. Die Wichtigkeit sei der Einsprecherin aber offenbar bewusst
gewesen, wollen doch gleich drei Personen dem Telefonat beigewohnt haben. Der
genaue Inhalt des Gespréchs lasse sich mangels klarer Beweisaussagen nicht mehr
rekonstruieren. Zudem erscheine unwahrscheinlich, dass eine Sachbearbeiterin der
Kantonalen Amtsstelle die behauptete Auskunft erteilt habe, seien doch deren
Mitarbeitende weder zustandig noch befugt, solche Auskilnfte zu erteilen, weshalb
Anrufende an die Arbeitslosenkasse verwiesen wiirden. Die behauptete falsche
Auskunft lasse sich somit nicht mit dem im Sozialversicherungsrecht tblichen
Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit nachweisen. Nachdem die
Einsprecherin die Folgen der Beweislosigkeit trage, falle der Entscheid zu deren
Ungunsten aus. Im Ubrigen wére die Vertrauensgrundlage schon inhaltlich nicht
genlgend, leite die Einsprecherin doch einen anderen Inhalt ab (keine
Arbeitszeitkontrolle), als denjenigen, der von den Zeugen wiedergegeben werde (nicht
stempeln). Ferner wirde es fir eine Berufung auf den Vertrauensschutz an der
Nichterkennbarkeit der Unrichtigkeit der Auskunft fehlen, habe die Einsprecherin doch
bereits in der Voranmeldung von Kurzarbeit am 18. Marz 2020 bestétigt, zur Kenntnis
genommen zu haben, dass fur die von Kurzarbeit betroffenen Arbeithehmenden eine

betriebliche Arbeitszeitkontrolle geflhrt werden misse. Darauf werde auch in der
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Bewilligung von Kurzarbeit hingewiesen. Die Unrichtigkeit der Auskunft ware damit
ohne Weiteres erkennbar gewesen. Es fehle sodann an einer kausalen
Vertrauensbetatigung, habe die Einsprecherin doch bereits vor der Einflihrung von
Kurzarbeit nicht Uber eine Arbeitszeitkontrolle flr die Aussendienstmitarbeiter verfugt.
Schliesslich 16se auch die Tatsache, dass die Kantonale Amtsstelle die Kurzarbeit
bewilligt und die Arbeitslosenkasse der Einsprecherin Uber eine langere Zeitdauer
vorbehaltlos Kurzarbeitsentschadigung ausgerichtet habe, keinen Vertrauensschutz
aus. In Bezug auf die einem Mitarbeiter wahrend der Durchfiihrung von Kurzarbeit
gewéhrte Lohnerhéhung sei auszuflhren, dass eine solche nur berlcksichtigt werden
kénnte, wenn sie durch Gesamtarbeitsvertrag vereinbart worden wére. Eine
ausschliesslich individualarbeitsvertraglich vereinbarte Lohnerhéhung dirfe somit
unabhangig von den Grlinden, die dazu geflhrt hatten, nicht berlicksichtigt werden.
Nachdem nicht von einer faktischen Schliessung des Betriebs auszugehen sei, sei
auch der Anspruch der Lernenden auf Kurzarbeit zu Recht abgewiesen worden. In
Bezug auf die fehlende Arbeitszeitkontrolle ging die Arbeitslosenkasse von einem
Revisionsgrund, in Bezug auf die Lohnerhdhung und den Anspruch der Lernenden von

einem Wiedererwagungsgrund aus (act. G 5.1/147).

B.g. Am 24. Mai 2022 stellte die Beschwerdefiihrerin bei der Arbeitslosenkasse ein
Erlassgesuch betreffend die Rickforderung (act. G 5.1/143).

C.

C.a. Gegen den Einspracheentscheid vom 21. April 2022 richtet sich die vorliegende
Beschwerde vom 24. Mai 2022 mit dem Antrag auf dessen Aufhebung. Es sei von der
Rickforderung von Kurzarbeitsentschadigung im Betrag von Fr. 124'781.90
abzusehen; zudem sei der Beschwerdeflhrerin flir den Monat September 2021 die
beantragte Kurzarbeitsentschadigung in der Héhe von Fr. 10'582.55 zu bezahlen.
Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung im Sinn der Erwagungen des
Versicherungsgerichts an die Beschwerdegegnerin zurtickzuweisen. Im Weiteren
beantragte die Beschwerdefihrerin die Sistierung des Verfahrens, bis die
Beschwerdegegnerin Uber das Erlassgesuch vom 24. Mai 2022 rechtskraftig
entschieden habe. Zur Begriindung wird wiederum im Wesentlichen vorgebracht, die

Arbeitszeit der beiden Aussendienstmitarbeiter sei anderweitig kontrolliert worden und
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dass das Amt fur Wirtschaft und Arbeit bereits bei der Anmeldung Uber die fehlende
Arbeitszeitkontrolle telefonisch informiert worden sei, worauf dieses mitgeteilt habe,
dass dies kein Problem darstelle. Es sei unerklarlich, wie die Beschwerdegegnerin in
ihrem Einspracheentscheid zur Ansicht gelange, die Auskunft sei nicht erteilt worden.
Bei der Beschwerdefuhrerin hatten drei Personen mitgehdrt und dies in einer
schriftlichen Befragung bestatigt. Zudem habe sie den Telefonnachweis, welcher das
Telefonat im Méarz 2020 bestétige, nachgereicht. Dieser sei im Einspracheentscheid
jedoch einfach Gbergangen worden. Da die Aussendienstmitarbeiter auf Grund der
Coronamassnahmen gar keine Kundentermine mehr hatten wahrnehmen kénnen, wére
ohnehin keine Arbeitszeit erfassbar gewesen und es wéren einfach leere Tabellen und
weisse Papiere eingereicht worden. Die Beschwerdegegnerin habe die
Auszahlungsgesuche sorgfaltig geprift und sei jeweils zum Schluss gelangt, die
Entschadigungen erfolgten zu Recht. Die Auszahlungen seien wahrend mehr als
eineinhalb Jahren vorbehaltlos in der Kenntnis erfolgt, dass fir die
Aussendienstmitarbeiter keine Arbeitszeitkontrolle geflihrt werde. Die Nachfrage, ob
dies ein Problem darstelle, ziele nicht auf eine Erfassung mittels Stempeluhr, sondern
generell auf alle méglichen Arten von Zeiterfassung ab. Unverstandlich sei schliesslich
die Angabe der Beschwerdegegnerin, wonach die vorbehaltlose Auszahlung von
Kurzarbeitsentschadigung wahrend langerer Zeit keinen Vertrauensschutz auslése. Die
Beschwerdeflhrerin habe genau auf Grund der telefonischen Auskunft und der
vorbehaltlosen Auszahlungen berechtigterweise darauf vertraut, dass mit den
eingereichten Gesuchen alles in Ordnung sei, hatte sie doch ansonsten mit einer
Beanstandung gerechnet. In Bezug auf die Kurzarbeitsentschadigung der Lernenden
treffe zwar zu, dass der Bundesrat keine behérdliche Schliessung des Betriebs
angeordnet habe. Durch die Materialengpédsse und die damit einhergehende
Auftragslosigkeit der Beschwerdefuhrerin sei fur die Auszubildenden jedoch schlicht
keine Arbeit dagewesen, mit welcher diese hatten beschéftigt werden kénnen. Dies
komme einer faktischen Schliessung des Betriebs auf Grund von behdérdlichen
Massnahmen gleich. Die Lohnerhéhung von E.___ wird wie bereits in der Einsprache
damit begrindet, dass dieser Mitarbeiter betriebsintern zum Lagerchef beférdert
worden sei. Schliesslich bringt die Beschwerdefiihrerin vor, dass die Voraussetzungen
fir die Revision bzw. Wiedererwagung, die erforderlich seien, um mit Verfligung

zugesprochene Leistungen zurtickzufordern, nicht erflllt seien. Dazu dussere sich der
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angefochtene Einspracheentscheid in keiner Weise. Insbesondere sei die
Voraussetzung der Entdeckung erheblicher neuer Tatsachen oder Beweismittel, deren
Beibringung zuvor nicht mdglich gewesen sei, nicht erflllt, da bereits beim ersten
Gesuch im Marz 2020 keine Arbeitszeiterfassung flir die beiden
Aussendienstmitarbeiter erfolgt sei und auch bei den Auszubildenden sowie bei E.___

jeweils samtliche Unterlagen beigebracht worden seien (act. G 1).

C.b. Mit Beschwerdeantwort vom 8. Juli 2022 beantragt die Beschwerdegegnerin die
Abweisung der Beschwerde. Sie bestreite nicht, dass die Beschwerdeflhrerin ein
Telefonat mit dem Amt fur Wirtschaft und Arbeit geflhrt habe. Sie bestreite jedoch,
dass die fehlende Arbeitszeitkontrolle so thematisiert worden sein soll, wie dies von der
Beschwerdeflhrerin geltend gemacht werde. Wie von der zustéandigen Mitarbeiterin der
Kantonalen Amtsstelle ausgeflhrt, erteile diese grundsatzlich keine Auskunfte, fur
welche die Arbeitslosenkasse zustandig sei. Es sei der Beschwerdegegnerin somit
nicht bekannt gewesen, dass fur die beiden Aussendienstmitarbeiter keine
Arbeitszeitkontrolle geflihrt worden sei. Auch bei einem kompletten Arbeitsausfall sei
es sodann notwendig, dass ein allfélliger Gleitzeitsaldo, Absenzen infolge Ferien,
Krankheit, Unfall oder Weiterbildung und sonstige Fehlzeiten sowie Mehrstunden
tatsachlich und korrekt eingetragen wirden. Da der vollstandige Arbeitsausfall der
Aussendienstmitarbeiter im Zeitraum von Méarz 2020 bis Oktober 2021 in allen vom
Betrieb geltend gemachten Abrechnungen bestanden habe, misse davon
ausgegangen werden, dass die Aussendienstmitarbeiter in diesem Zeitraum auch
Arbeitsausfalle gehabt hatten, die nicht anrechenbar gewesen seien und nicht Uber die
Kurzarbeitsentschadigung zu entschédigen seien. Auf eine Arbeitszeitkontrolle kdnne
damit nicht verzichtet werden. Ferner sei bereits vor Einfihrung der Kurzarbeit keine
Arbeitszeitkontrolle fir die betreffenden Arbeithehmer geflihrt worden. Damit kénne
nicht zuverlassig festgestellt werden, in welchem Ausmass eine Arbeitszeitverkirzung
einen Arbeitsausfall bewirke. Der Arbeitsausfall sei somit nicht ausreichend
bestimmbar, weshalb kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung bestehe. Die
Beschwerdegegnerin prife die persdnlichen Voraussetzungen sowie den
Mindestarbeitsausfall und sei nicht verpflichtet, die Anspruchsberechtigung selber
umfassend abzuklaren. Anlass zu ergédnzenden Abklarungen kdnnten regelmassig erst
die durch die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung nachtraglich angeordneten

Arbeitgeberkontrollen bilden. Insbesondere die Rechtméassigkeit der bezogenen
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Leistungen lasse sich regelméassig einzig anhand von detaillierten betrieblichen
Unterlagen, namentlich auf Grund eines hinreichenden Zeiterfassungssystems
feststellen. Diese Prifung obliege dem Seco. Vorliegend habe die Beschwerdegegnerin
durch die E-Mail der Buchhalterin der Beschwerdeflhrerin vom 8. Oktober 2021 von
der fehlenden Arbeitszeitkontrolle erfahren und die Abrechnungen in Revision gezogen.
Dass der Beschwerdeflhrerin wiederholt Uber eine langere Zeitdauer vorbehaltlos
Kurzarbeitsentschadigung ausbezahlt worden sei, I6se keinen Vertrauensschutz aus
und stehe einer Rickforderung nicht entgegen. Die Beschwerdegegnerin habe mit
besagtem E-Mail vom 8. Oktober 2021 Kenntnis vom Riickforderungstatbestand
erhalten. Das Fehlen einer Arbeitszeitkontrolle und damit die Nichterflllung der
Anspruchsvoraussetzungen bilde eine erhebliche neue Tatsache, die bereits im
Zeitpunkt der Abrechnungen vorgelegen habe, der Beschwerdegegnerin aber nicht
bekannt gewesen sei. Damit liege ein Revisionsgrund vor. Betreffend den Mitarbeiter
E.___ seien die Voraussetzungen, unter denen eine wadhrend dem Bezug von
Kurzarbeitsentschadigung eintretende Lohnerh6hung im massgebenden Lohn
mitbertcksichtigt werden kénne, nicht erflllt, womit diese nicht hatte bertcksichtigt
werden durfen. Die Wiedererwagung diene der Korrektur einer anfanglich unrichtigen
Rechtsanwendung einschliesslich unrichtiger Feststellung im Sinn der Wirdigung des
Sachverhalts. Die Abrechnungen seien bereits im Zeitpunkt der Auszahlung zweifellos
unrichtig gewesen. Die infrage stehende Korrektur sei erheblich und die
Voraussetzungen der Wiedererwagung seien damit erflllt. Da die kumulativ zu
erfillenden Voraussetzungen, unter denen Lernende ausnahmsweise einen Anspruch
auf Kurzarbeitsentschadigung héatten, nicht erflllt seien, hatte der Anspruch
abgewiesen werden muissen. Die Abrechnungen seien bereits im Auszahlungszeitpunkt
zweifellos unrichtig gewesen. Zudem sei die infrage stehende Korrektur erheblich. Die

Voraussetzungen fir die Wiedererwagung seien damit auch hier erflllt (act. G 5).

C.c. Mit Schreiben der Gerichtsleitung vom 13. Juli 2022 wird der Rechtsvertreter der
Beschwerdeflhrerin darauf hingewiesen, dass fur die Beurteilung des Erlassgesuchs
vom 24. Mai 2022 nicht die Beschwerdegegnerin, sondern die Kantonale Amtsstelle
zusténdig sei. Die Behandlung des Erlassgesuchs erfolge zudem erst, wenn die
Ruickforderung rechtskraftig sei. Eine Sistierung des vorliegenden

Beschwerdeverfahrens erscheine daher aktuell nicht angezeigt (act. G 7).
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C.d. Mit Replik vom 13. September 2022 macht die Beschwerdefiihrerin geltend, die
Ausfuhrungen der Beschwerdegegnerin, wonach die Kantonale Amtsstelle flr
Auskinfte im Zusammenhang mit Abrechnungen oder der Zeiterfassung an die
Arbeitslosenkasse verweise, stelle eine reine Parteibehauptung dar. Offensichtlich sei
die Beschwerdeflihrerin aber gerade nicht an die Arbeitslosenkasse verwiesen worden,
hatte diese doch ansonsten ihre Fragen bei dieser Behdrde gestellt. Es erscheine
vielmehr folgerichtig, dass die Kontaktperson erwdhnt habe, dass es kein Problem sei,
wenn fur die Aussendienstmitarbeiter keine Zeiterfassung bestehe. Hatte die
Kontaktperson die Beschwerdefihrerin an die Arbeitslosenkasse verwiesen, hatte
diese dort angerufen. Selbst wenn die Beschwerdegegnerin nicht von Anfang an Uber
die fehlende Zeiterfassung informiert gewesen wére, wére es ihre Pflicht gewesen, die
Gesuche grundlich zu prifen und nur dann Auszahlungen vorzunehmen, wenn auch
tatséchlich alle Anspruchsvoraussetzungen erflllt seien. Es gehe nicht an, dass
Gesuche nicht geprift, Leistungen ausgerichtet und diese dann anderthalb Jahre
spater wieder zurtickgefordert wirden. Es scheine eine mangelhafte Prifung der
Gesuche oder ein Versehen der Beschwerdegegnerin vorzuliegen, das nicht der
Beschwerdeflhrerin anzulasten sei. Vielmehr sei die Beschwerdegegnerin auf der
Auskunft zu behaften und die Beschwerdefuhrerin habe sich auf diese verlassen
durfen. Es werde auch bestritten, dass die Beschwerdegegnerin erst durch die E-Malil
vom 8. Oktober 2021 von der fehlenden Arbeitszeitkontrolle erfahren habe. Es sei
offensichtlich gewesen, dass die Zeiterfassungen zu keinem Zeitpunkt eingereicht
worden seien. Bei nur rudimentarer Prifung der Gesuche hatte viel friiher auffallen
mussen, dass keine Arbeitszeitkontrollen vorgelegen héatten. Dies stehe einer
Ruckforderung von Kurzarbeitsentschadigung entgegen. Es lagen weder die
Voraussetzungen flr eine Revision noch flr eine Wiedererwégung vor. Dazu dussere
sich der angefochtene Einspracheentscheid in keiner Weise. Insbesondere sei die
Voraussetzung der Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel, deren Beibringung
zuvor nicht mdglich gewesen sei, nicht erfillt, da bereits beim ersten Gesuch im Mérz
2020 keine Arbeitszeiterfassung fur die beiden Aussendienstmitarbeiter eingereicht

worden sei (act. G 8).

C.e. Die Beschwerdegegnerin verzichtet auf eine Duplik (act. G 10).
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Erwagungen

1.

1.1. Arbeitnehmende, deren normale Arbeitszeit verklrzt oder deren Arbeit ganz
eingestellt ist, haben Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung, wenn sie fur die
Versicherung beitragspflichtig sind oder das Mindestalter fir die Beitragspflicht in der
AHV noch nicht erreicht haben (Art. 31 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes Uber die
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschadigung; SR 837.0; abgekirzt: AVIG),
der Arbeitsausfall anrechenbar ist (lit. b), das Arbeitsverhéltnis nicht gekindigt ist (lit. c)
und der Arbeitsausfall voraussichtlich voriibergehend ist und erwartet werden darf,
dass durch Kurzarbeit ihre Arbeitsplatze erhalten werden kénnen (lit. d). Keinen
Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung haben unter anderem Arbeitnehmende, deren
Arbeitsausfall nicht bestimmbar oder deren Arbeitszeit nicht ausreichend kontrollierbar
ist (Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG). Die genligende Kontrollierbarkeit des Arbeitsausfalls setzt
eine betriebliche Arbeitszeitkontrolle voraus (Art. 46b Abs. 1 der Verordnung Uber die
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschadigung; SR 837.02; abgekurzt:
AVIV). Nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichts setzt dies eine taglich
fortlaufend geflihrte Arbeitszeiterfassung voraus. Die Filhrung von Auftragsbtchern und
die Erstellung entsprechender Arbeitszeitrapporte oder Einsatzpléne belegen die
effektiv fir den Betrieb erbrachte Arbeitszeit nicht. Daflir braucht es ein
Zeiterfassungssystem wie Stempelkarten, Stundenrapporte etc. (Barbara Kupfer
Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl., Art. 31 S. 261, mit
Hinweis auf ARV 2002 N 37 S. 255 E. 4a und 4b; Urteil des Bundesgerichts vom

24. Januar 2012, 8C_731/2011, E. 3.2.2).

1.2. Ein Arbeitsausfall ist unter anderem anrechenbar, wenn er auf wirtschaftliche
Griinde zurlckzuflhren und unvermeidbar ist sowie pro Abrechnungsperiode
mindestens 10 Prozent der Arbeitsstunden ausmacht, die von den Arbeitnehmenden
des Betriebs normalerweise insgesamt geleistet werden (Art. 32 Abs. 1 lit. aund b
AVIG). Ebenso anrechenbar sind Arbeitsausfélle, die auf behdrdliche Massnahmen oder
andere nicht von den Arbeitgebenden zu vertretende Umstéande zurtickzuflihren sind,
wenn sie diese nicht durch geeignete, wirtschaftlich tragbare Massnahmen vermeiden
oder keinen Dritten flr den Schaden haftbar machen kénnen (Art. 32 Abs. 3 AVIG in
Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 AVIV). In Abweichung von Art. 33 Abs. 1 lit. e AVIG war
ein Arbeitsausfall voriibergehend auch anrechenbar, soweit er unter anderem Personen
in einem Lehrverhaltnis betraf (Art. 4 der Verordnung tUber Massnahmen im Bereich der
Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus [COVID-19 [SR
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837.033; abgekirzt: Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung]], in den vom

17. Mérz 2020 bis zum 31. Mai 2020 glltig gewesenen Fassungen). Ab der Fassung
vom 21. Januar 2021 hatten Personen in einem Lehrverhaltnis wiederum Anspruch auf
Kurzarbeitsentschadigung, wenn die Ausbildung der Lernenden weiterhin sichergestellt
war, der Betrieb behdrdlich geschlossen wurde und keine anderweitige finanzielle
Unterstitzung zur Deckung des Lohnes der Lernenden erhielt (Art. 4 Abs. 1 und 2
Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung, in den vom 21. Januar 2021 bis zum
30. September 2021 giiltig gewesenen Fassungen; vgl. Art. 9 Abs. 7 und 7' Covid-19-
Verordnung Arbeitslosenversicherung]).

1.3. Massgebend fir die Bemessung der Kurzarbeitsentschadigung ist, bis zum
Hochstbetrag fur die Beitragsbemessung (Fr. 12'350.-- pro Monat [vgl. Art. 3 Abs. 2
AVIG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 der Verordnung Uber die Unfallversicherung; SR
832.202; abgekurzt: UVV]), der vertraglich vereinbarte Lohn in der letzten
Zahltagsperiode vor Beginn der Kurzarbeit. Eingeschlossen sind
Ferienentschadigungen und die vertraglich vereinbarten regelméassigen Zulagen, soweit
sie nicht wahrend der Kurzarbeit weiterbezahlt werden oder Entschadigung fur
arbeitsbedingte Inkonvenienzen sind. Die durch Gesamtarbeitsvertrag vereinbarten und
wahrend der Kurzarbeit eintretenden Lohnerhéhungen werden mitbericksichtigt (Art.
34 Abs. 2 AVIG). In Abweichung von Art. 34 Abs. 2 und Art. 38 Abs. 3 lit. b AVIG wird
der anrechenbare Verdienstausfall im summarischen Verfahren berechnet, und die
Kurzarbeitsentschadigung wird als Pauschale ausgerichtet (Art. 8i Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 9 Abs. 4 bis 49uinauies so\wie 10 Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung,
in den vom 9. April 2020 bis zum 31. Marz 2022 in Kraft gewesenen Fassungen).

2.

2.1. Nach Art. 27 Abs. 2 ATSG besteht ein individuelles Recht auf Beratung durch den
zustandigen Versicherungstrager. Jede versicherte Person kann vom
Versicherungstrager im konkreten Einzelfall eine unentgeltliche Beratung Uber ihre
Rechte und Pflichten verlangen (BGE 131V 472 E. 4.1 S. 476). Sinn und Zweck der
Beratungspflicht ist, die betreffende Person in die Lage zu versetzen, sich so zu
verhalten, dass eine den gesetzgeberischen Zielen des jeweiligen Erlasses
entsprechende Rechtsfolge eintritt (BGE 131 V 472 E. 4.3 S. 478; SVR 2008 IV Nr. 10, |
714/06 E. 4.1; vgl. auch Entscheid des Bundesgerichts vom 14. Mai 2009,
8C_988/2008, E. 4.2.2).

2.2. Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben statuiert ein Verbot
widerspruchlichen Verhaltens und verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des
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berechtigten Vertrauens in behoérdliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte
Erwartungen begrindendes Verhalten der Behérden. Eine Verletzung der
Beratungspflicht bzw. die Erteilung einer unrichtigen Auskunft hat unter Umstédnden
eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung der rechtsuchenden Person zur
Folge. Fur eine erfolgreiche Berufung auf den Vertrauensschutz missen
rechtsprechungsgemass die folgenden Bedingungen kumulativ erflllt sein: 1. die
Behdrde hat in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt;
2. die Behorde war fir die Erteilung der betreffenden Auskunft zustdndig oder die
rechtsuchende Person durfte sie aus zureichenden Grinden als zusténdig betrachten;
3. die Person konnte die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne Weiteres erkennen; 4.
sie hat im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen, die nicht
ohne Nachteil rickgangig gemacht werden kénnen, und 5. die gesetzliche Ordnung hat
seit der Auskunftserteilung keine Anderung erfahren. Der unrichtigen Auskunft
gleichgestellt ist die Unterlassung einer behoérdlichen Auskunft, die gesetzlich
vorgeschrieben oder nach den im Einzelfall gegebenen Umstédnden geboten war. Die
dritte Voraussetzung lautet diesfalls: wenn die Person den Inhalt der unterbliebenen
Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so selbstverstandlich war, dass sie mit einer
anderen Auskunft nicht hatte rechnen missen (BGE 143 V 341 E. 5.2.1 mit Hinweis auf
BGE 131V 472 E. 5). Zwischen den getroffenen Dispositionen und der behérdlichen
Vertrauensgrundlage muss ein Kausalzusammenhang bestehen, woflir kein strikter
Beweis verlangt wird. Es genligt, wenn das Gericht zur Uberzeugung gelangt, dass die
Uberwiegende Wahrscheinlichkeit flr einen bestimmten Geschehensablauf spricht
(Urteil des Bundesgerichts vom 7. Februar 2011, 8C_804/2010, E. 7.1).

3.

3.1. Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 1 des
Bundesgesetzes lber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1;
abgekurzt: ATSG) sind unrechtmassig bezogene Leistungen zurlickzuerstatten. Wer die
Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurtickerstatten, wenn
eine grosse Harte vorliegt (Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG in Verbindung mit Art. 4 f. der
Verordnung Uber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.11;
abgekurzt: ATSV). Der Rickforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die
Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spatestens aber finf Jahre seit
der Auszahlung der einzelnen Leistung (Art. 25 Abs. 2 ATSG, in der seit dem 1. Januar
2021 gultigen, vorliegend anwendbaren Fassung). Zu Unrecht ausbezahlte Kurzarbeits-
und Schlechtwetterentschadigungen fordert die Kasse von den Arbeitgebenden
zurlck. Hat der Arbeitgeber die unrechtmassige Auszahlung zu verantworten, so ist fur
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ihn jede Rickforderung gegeniber den Arbeitnehmern ausgeschlossen (Art. 95 Abs. 2
AVIG).

3.2. Gemass Art. 53 Abs. 1 ATSG mussen formell rechtskraftige Verfigungen und
Einspracheentscheide in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder
der Versicherungstrager nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder
Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht méglich war. Nach Art. 53 Abs. 2
ATSG kann der Versicherungstrager wiedererwagungsweise auf formell rechtskraftige
Verflgungen zuriickkommen, wenn diese zweifellos unrichtig sind und wenn ihre
Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Dies gilt auch, wenn die zur
Ruckforderung Anlass gebenden Leistungen formlos verflgt worden sind (z. B.
Taggeldabrechnungen). Auch solche Verfiigungen erwachsen in formelle Rechtskraft,
wenn die versicherte Person innert angemessener Frist (90 Tage) keine anfechtbare
Verfugung verlangt. Gegenuber der Verwaltung tritt die formelle Rechtskraft
rechtsprechungsgemass bereits mit Ablauf der ordentlichen Rechtsmittelfrist von 30
Tagen ein. Danach kann die Verwaltung die (formlose) Verfliigung nicht mehr
voraussetzungslos abandern (z.B. Urteil des Bundesgerichts vom 21. November 2022,
8C_379/2022, E. 3.2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl., Art. 51 N 29 ff. und

Art. 53 N 53 mit Hinweis auf BGE 129V 110 E. 1.2.1).

4.

4.1. Vorliegend fordert die Beschwerdegegnerin zunachst die fir die beiden
Aussendienstmitarbeiter ausgerichtete Kurzarbeitsentschadigung zurtick (Marz bis Juni
2020, Oktober bis Dezember 2020 und Januar bis Mai 2021), wobei sich in einzelnen
Perioden auf Grund der Nichtbertcksichtigung dieser beiden Mitarbeiter kein
mindestens 10%iger Arbeitsausfall mehr ergibt und damit kein Anspruch mehr besteht
(Juni und Oktober 2020 sowie April und Mai 2021). Die Beschwerdeflihrerin bestreitet
diesbeziiglich, dass der Arbeitsausfall der Aussendienstmitarbeiter nicht kontrollierbar
sei. So werde die Arbeitszeit von der Beschwerdeflihrerin dadurch kontrolliert, dass die
Kundentermine, welche sie den Aussendienstmitarbeitern zuweise, eingehalten
wirden. Zusétzlich Uberprife die Beschwerdeflhrerin die Erledigung der Arbeiten in
einer wochentlichen Aussendienstsitzung, an der Uber die Kundentermine und die
daraus resultierenden Umsatze gesprochen werde. Zwar ist - wie auch unter den
Parteien unbestritten ist - fir die Kontrollierbarkeit der Arbeitszeit nicht zwingend eine
mechanische (Stempeluhr) oder sonstige automatisierte Zeiterfassung erforderlich.
Indessen muss die Arbeitszeiterfassung nach der héchstrichterlichen Rechtsprechung
fortlaufend taglich und detailliert die effektiv geleisteten Arbeitszeiten erfassen (z.B.
auch mittels entsprechend detaillierter [handgeflihrter oder elektronischer] Agenden
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[Urteil des Bundesgerichts vom 30. Juli 2001, C 229/00, E. 2a]). Demgegenuber
vermogen Arbeitszuweisungen, das Wahrnehmen von Kundenterminen, woéchentliche
Sitzungen betreffend erzielte Abschlisse und Umséatze etc., wie sie nach eigenen
Angaben von der Beschwerdeflhrerin praktiziert werden, die effektiv geleisteten
Arbeitszeiten nicht genligend exakt zu belegen (vgl. Erwagung 1.1 hievor). Entgegen
der Ansicht der Beschwerdefuhrerin wéren diese Aufzeichnungen selbstverstandlich
bereits vor der Durchfliihrung von Kurzarbeit vorzunehmen gewesen und wéren somit
keineswegs "einfach leer" gewesen. Aber auch nach deren Einfihrung kann nicht
automatisch davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Mitarbeiter keinerlei
Tatigkeit fur die Arbeitgeberin mehr ausgeflhrt hatten bzw. haben, kénnte doch die
Kundschaft etwa auch per Telekommunikation kontaktiert werden oder es kénnten
anderweitige (z.B. interne) Tatigkeiten fur die Arbeitgeberin (allenfalls auch im
Homeoffice) ausgefiihrt werden. Zudem mussen die nicht wirtschaftlich bedingten
Ausfallzeiten erfasst werden (Unfall, Krankheit, Weiterbildung etc.). Auf eine
rechtsgenulgliche Arbeitszeiterfassung kann deshalb nicht verzichtet werden. Nachdem
vorliegend keine solche geflihrt wurde, besteht fir die beiden Aussendienstmitarbeiter
mangels kontrollierbarem Arbeitsausfall geméass Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG grundsétzlich
kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung.

4.2. Im Weiteren macht die Beschwerdefiihrerin geltend, sie habe von einer
Mitarbeiterin des Amtes fir Wirtschaft und Arbeit die Auskunft erhalten, dass es kein
Problem darstelle, wenn fur die Aussendienstmitarbeiter keine Zeiterfassung bestehe.
Da die Beschwerdegegnerin diese Darstellung bestreitet, forderte sie die
Beschwerdeflihrerin bereits im Einspracheverfahren auf, entsprechende Beweismittel
vorzulegen, namentlich einen Verbindungsnachweis der Swisscom sowie eine
Bestatigung der von der Beschwerdeflihrerin genannten drei Auskunftspersonen
vorzulegen. In der Folge gaben diese drei Personen, die nach Angaben der
Beschwerdeflihrerin das fragliche Telefongesprach geflihrt bzw. mitgehért haben
sollen, an, es seien diverse Fragen besprochen worden, unter anderem die Frage der
(fehlenden) Zeiterfassung der Aussendienstmitarbeiter. Dabei habe die Mitarbeiterin
vom Amt fir Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Kurzarbeit und Schlechtwetter,
ausgefuhrt, dass es kein Problem darstelle, wenn fir die beiden
Aussendienstmitarbeiter keine betriebliche Arbeitszeitkontrolle bestehe bzw. wenn
diese nicht stempelten (act. G 5.1/164 ff.).

4.3. Aus den Antworten dieser Auskunftspersonen lasst sich einigermassen schlissig
bzw. mit dem Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit nur ableiten, dass
der Beschwerdeflhrerin offenbar bewusst gewesen sein musste, dass die fehlende
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Arbeitszeiterfassung der beiden Aussendienstmitarbeiter ein anspruchsgefahrdendes
Problem darstellt, das einer Klarung bedarf (vgl. auch Beschwerde, Ziff. 3 S. 6 f. und
Ziff. 4 S. 8). Obwohl sich séamtliche Beteiligten auf Seiten der Beschwerdeflhrerin einig
sind, dass anlasslich des fraglichen Gesprachs "diverse" bzw. "einige" Fragen bzw. der
"Ablauf Kurzarbeit, Zeiterfassung usw." besprochen worden seien, kdnnen sich alle
drei Auskunftspersonen nach eigenem Bekunden mit Bestimmtheit nur an die Frage
der Arbeitszeiterfassung der Aussendienstmitarbeiter - und an die behauptete Antwort
der Kontaktperson des Amtes fiir Wirtschaft und Arbeit - erinnern, wahrend sie in
Bezug auf die Ubrigen Besprechungspunkte, nach denen ebenfalls explizit gefragt
wurde, sehr vage bleiben bzw. keine Angaben machen oder machen kénnen. Die
Auskunftspersonen kénnen sich auch nicht an das genaue Datum der Besprechung
oder den Namen der Kontaktperson erinnern.

4.4. Aus dem eingereichten Verbindungsnachweis, aus dem im Ubrigen weder Datum
noch Urheberschaft ersichtlich sind, lasst sich das behauptete Telefonat im Marz 2020
ebenfalls nicht schlissig nachweisen. So lasst sich im Mérz 2020 lediglich die Nummer
[....] (17. Mérz 2020) eindeutig einer kantonalen Amtsstelle zuordnen, namlich dem
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen. Eine weitere infrage
kommende Nummer [...], die am 18. Mérz 2020 zweimal angerufen wurde, lasst sich
demgegeniber nicht eindeutig einer kantonalen Amtsstelle zuordnen. Die beiden
Gesprache dauerten auch nur eine bzw. zwei Minuten, was wohl nicht ausreicht, um
die geltend gemachten diversen Fragen eingehend zu besprechen, und wurden
ausserdem nicht vom Anschluss der Buchhalterin (D.___; [...] [vgl. z.B. act. G 5.1/394
und 441]), sondern vom Anschluss [...] aus geflihrt. Die auf den
Bewilligungsverfigungen des Amtes fur Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Kurzarbeit/
Schlechtwetter, angegebene Telefonnummer (Hotline) +41 58 229 48 85 (z.B.

act. G 5.1/305) wurde im aufgefihrten Zeitraum (Mé&rz und April 2020, Oktober 2021)
jedenfalls nie angerufen. Ein Anruf bei der Abteilung Kurzarbeit und Schlechtwetter
ergibt sich demgegenulber erst am 6. April 2020 [...], 4 Minuten), was aber zeitlich
wiederum nicht mit den Angaben in den Befragungen tbereinstimmt, wonach der Anruf
im Marz 2020 erfolgt sein soll. Bei einer weiteren Nummer mit kantonalem Bezug, [...]

(17. April 2020, 2x), handelt es sich um die Hotline des (inzwischen geschlossenen)
Impfzentrums Buchs (<www.zso-werdenberg.ch/anmeldung-impfzentrum-buchs>,
abgerufen am 17. Februar 2023). Anhand der eingereichten Unterlagen plausibel
nachweisen lasst sich letztlich nur das als Reaktion auf den Erhalt der
Ruickforderungsverfiigung vom 18. Oktober 2021 mit der Beschwerdegegnerin gefuhrte
Telefonat vom 20. Oktober 2021, das denn auch geraume 38 Minuten dauerte,
wéhrend sich fir das geltend gemachte Telefonat vom Méarz 2020 mit dem Amt fir
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Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Kurzarbeit/Schlechtwetter, nicht einmal die Metadaten,
geschweige denn der Gesprachsinhalt, mit tGberwiegender Wahrscheinlichkeit erheben
lassen (act. G 5.1/180). Hinzu kommt, dass gemass Aktennotiz des Sachbearbeiters
der Beschwerdegegnerin anlasslich des Telefongesprachs vom 20. Oktober 2021 die
fehlende Arbeitszeiterfassung der beiden Aussendienstmitarbeiter diskutiert wurde.
Dabei ging es um die Frage, ob und wie diese Arbeitszeit allenfalls auch nachtraglich
erfasst werden kénnte (act. G 3.1/327). Dass die Beschwerdefiihrerin bei diesem
Telefongesprach eine falsche Auskunft geltend gemacht hatte, ergibt sich aus dieser
Aktennotiz nicht und wurde von der Beschwerdeflhrerin auch nicht behauptet. Im
Weiteren wirken die Antworten der Auskunftspersonen stereotyp, indem samtliche
Beteiligten &hnliche Formulierungen verwenden (etwa, die fehlende
Arbeitszeiterfassung der Aussendienstmitarbeiter stelle "kein Problem" dar), und die
Beschwerdeflhrerin musste ihre Angaben anpassen, was die zunachst genannte
Kontaktperson beim Amt flir Wirtschaft und Arbeit betrifft. Schliesslich besteht eine
gewisse inhaltliche Unschérfe in den Angaben darin, dass "nicht stempeln" nicht
zwingend gleichbedeutend ist mit dem Verzicht auf jegliche echtzeitliche
Arbeitszeiterfassung. Der schriftlichen Befragung der von der Beschwerdeflihrerin
genannten, fur sie tatigen oder tatig gewesenen Personen kommt deshalb in der
vorliegenden Konstellation nur die Bedeutung einer nicht echtzeitlichen, zu
Prozesszwecken erstellten Parteibehauptung zu, die den massgebenden
Beweisgegenstand der angeblich durch das Amt fir Wirtschaft und Arbeit erteilten
Auskunft nicht mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit darzutun vermag. Da von
weiteren Befragungen der genannten Personen keine neuen Erkenntnisse mehr zu
erwarten sind, kann darauf verzichtet werden.

4.5. Schliesslich erscheint nicht plausibel, dass eine immerhin mit der Durchflhrung
von Kurzarbeit befasste Behorde, wie die Abteilung Kurzarbeit und Schlechtwetter des
Amtes fur Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen (wenn sie auch nicht
unmittelbar fir die Uberpriifung der personlichen Voraussetzungen nach Art. 31 Abs. 3
AVIG [Ausschluss bestimmter Personen, unter anderem solchen, deren Arbeitsausfall
nicht bestimmbar oder deren Arbeitszeit nicht ausreichend kontrollierbar ist] sowie die
Voraussetzungen nach Art. 32 Abs. 1 lit. b AVIG [Arbeitsausfall von mindestens 10
Prozent] zustandig ist [vgl. Art. 39 Abs. 1 AVIG)), in einer fir die Auszahlung von
Kurzarbeitsentschadigung zentralen Frage vorbehaltlos die Auskunft erteilt haben soll,
das Fehlen einer Arbeitszeitkontrolle flr bestimmte Mitarbeitende sei unerheblich. Der
Beschwerdeflhrerin bzw. den befragten Personen brauchen keine unlauteren
Absichten unterstellt zu werden. Denkbar wére auch das Vorliegen eines
Missverstandnisses oder von Erinnerungsliicken. Jedenfalls kann die geltend gemachte
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behdrdliche Auskunft unter den gegebenen Umstanden nicht als mit dem
erforderlichen Beweisgrad der Gberwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt gelten. Da die
Beschwerdeflhrerin aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte ableiten will,
trégt sie nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz die Folgen der Beweislosigkeit.

4.6. Im Weiteren leitet die Beschwerdeflhrerin einen Vertrauenstatbestand aus dem
Umstand ab, dass die Beschwerdegegnerin die Kurzarbeitsentschadigung fur die
fraglichen Aussendienstmitarbeiter wahrend langerer Zeit - und nach wohl sorgfaltiger
Prifung der Gesuche - vorbehaltlos ausgerichtet habe. Nur auf Grund dessen, dass die
Beschwerdeflhrerin darauf vertraut habe, dass inr die erhaltenen Gelder auch
rechtmassig zustanden, habe sie die beiden Mitarbeiter trotz fehlender Arbeit und
damit fehlenden Einnahmen weiter bezahlen kénnen. Dem ist entgegenzuhalten, dass
die Arbeitslosenkasse gemass Art. 39 Abs. 1 AVIG nur die Anspruchsvoraussetzungen
nach Art. 31 Abs. 3 AVIG (Ausschluss bestimmter Kategorien von Arbeithehmenden)
sowie nach Art. 32 Abs. 1 lit. b AVIG (Vorliegen eines mindestens 10%igen
Arbeitsausfalls) kontrolliert. Die Uberpriifung der betrieblichen Arbeitszeitkontrolle ist
dagegen nicht Sache der Kantonalen Amtsstelle oder der Arbeitslosenkasse. Die
Auszahlungen von Kurzarbeitsentschadigung werden bezlglich betrieblicher
Arbeitszeitkontrolle vielmehr durch das Seco/Tcrd (Revisionsdienst des Seco)
stichprobenweise geprift (Art. 83 Abs. 1 lit. d AVIG in Verbindung mit Art. 110 Abs. 4
AVIV; AVIG-Praxis KAE, B35 und 16). Die Arbeitgebenden haben deshalb die
Unterlagen Uber die Arbeitszeitkontrolle wahrend 5 Jahren aufzubewahren (Art. 46b
Abs. 2 AVIV; vgl. auch Broschire des Seco "Info-Service fur
Kurzarbeitsentschadigung" bzw. "Information flr Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen -
Kurzarbeitsentschadigung", Ziff. 13 S. 12). Eine allfallige Unrichtigkeit der - auf Basis
der Angaben der Beschwerdefiihrerin erfolgten - Auszahlung der
Kurzarbeitsentschadigung auf Grund einer fehlenden Arbeitszeitkontrolle konnte der
Beschwerdegegnerin zum Auszahlungszeitpunkt noch nicht bekannt sein und
vermochte deshalb nach sténdiger Rechtsprechung des Bundesgerichts keine
Vertrauensgrundlage zu schaffen (Urteile des Bundesgerichts vom 5. Méarz 2015,
8C_39/2015, E. 3.2.2, und vom 27. Oktober 2003, C 208/02, E. 4.2 f.; AVIG-Praxis KAE,
B36, mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 29. Dezember 2011,
8C_469/2011, E. 6.2.1.2).

4.7. Nachdem sich die Beschwerdeflhrerin nicht auf eine - auch durch konkludentes
Verhalten herbeigeflhrte (Auszahlung Uber einen langeren Zeitraum) -
Vertrauensgrundlage berufen kann bzw. die geltend gemachte falsche Auskunft nicht
erstellt ist, brauchen die weiteren Voraussetzungen, um sich erfolgreich auf eine solche
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berufen zu kénnen, nicht mehr geprift zu werden. Die Frage der Arbeitszeitkontrolle
der Aussendienstmitarbeiter kann demnach nicht abweichend vom materiellen Recht
beurteilt werden, weshalb fir diese beiden Mitarbeiter in den geltend gemachten
Perioden bis September 2021 kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung besteht.
Soweit dadurch der Arbeitsausfall auf unter 10 Prozent der Arbeitsstunden fallt, die von
den Arbeitnehmenden des Betriebes normalerweise insgesamt geleistet werden,
entfallt der Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung flr die ndmliche Periode
vollstandig.

5.

Sodann ist umstritten, ob flr die Lernenden fir die Perioden Januar bis Méarz 2021 ein
Anspruch auf Kurzarbeitsentschddigung besteht. In diesem Zeitraum haben Personen
in einem Lehrverhaltnis Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung, wenn die Ausbildung
der Lernenden weiterhin sichergestellt ist, der Betrieb behdrdlich geschlossen wurde
und keine anderweitige finanzielle Unterstitzung zur Deckung des Lohnes der
Lernenden erhélt (vgl. Erwégung 1.2). Der Betrieb der Beschwerdefiihrerin besteht im
Wesentlichen aus einem (Versand-)Handel fir Cementwaren und Baustoffe jeglicher Art
sowie Werkzeuge (vgl. online-Handelsregisterauszug, jeweils abgerufen am 17. Februar
2023). Fur diese Tatigkeit bestanden im vorliegend massgeblichen Zeitraum noch die
Schutzkonzeptpflicht betreffend Hygiene und Abstand sowie die Maskentragpflicht in
den &ffentlich zugénglichen Innenrdumen und Aussenbereichen (z. B. Kundenbereich)
sowie die Masken- und Abstandspflicht in den nicht6éffentlichen Bereichen (z. B. Blros,
Lager etc. [Art. 4 und 10 der Verordnung Uber Massnahmen in der besonderen Lage
zur Bekampfung der Covid-19-Epidemie [SR 818.101.26; abgekirzt: Covid-19-
Verordnung besondere Lage]], in den ab 20. Juni 2020 bzw. 29. Oktober 2020 gliltig
gewesenen Fassungen). Der Betrieb der Beschwerdeflhrerin war demnach nicht
behordlich geschlossen, sodass die Voraussetzungen fur die Anerkennung des
Arbeitsausfalls der Lernenden nicht erfiillt ist. Im Ubrigen war der Betrieb auch nicht
faktisch stillgelegt, nachdem nur ein Teil der Mitarbeitenden von Kurzarbeit betroffen
war (vgl. act. G 5.1/511, 505, 494 und 481).

6.

6.1. Schliesslich fordert die Beschwerdegegnerin Kurzarbeitsentschadigung betreffend
die in den Monaten Januar bis Marz 2021 flr den Mitarbeiter E.___ vorgenommene
Lohnerhéhung zurtick. Dabei macht sie geltend, der monatliche Lohn dieses
Mitarbeiters sei auf Fr. 5'687.50 (Fr. 5'250.-- x 13: 12) zu reduzieren. Demgegenuber
fUhrt die Beschwerdefihrerin aus, dieser Mitarbeiter sei (per 1. Januar 2021)
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betriebsintern vom Chauffeur zum Lagerchef beférdert worden. Eine Beférderung zum
Abteilungsleiter finanziell zu honorieren, sei in jedem Betrieb Ublich. Da jedoch im
Frihjahr 2021 ein (anderer) Chauffeur einen Schlaganfall erlitten habe, in der Folge auf
einem Auge erblindet und bis heute nicht arbeitsfahig sei, habe E.___ wieder als
Chauffeur arbeiten missen. Inm den Lohn wieder zu klirzen, sei nicht realistisch. Wie in
Erwagung 1.3 ausgefihrt, ist fur die Bemessung der Kurzarbeitsentschadigung der
vertraglich vereinbarte Lohn in der letzten Zahlungsperiode vor Beginn der Kurzarbeit
massgebend. Wéhrend der Kurzarbeit eintretende Lohnerhéhungen werden (nur)
mitbericksichtigt, wenn sie durch Gesamtarbeitsvertrag vereinbart werden (Art. 34
Abs. 2 AVIG). Wahrend einer Kurzarbeitsphase vorgenommene individuelle oder
betriebliche Lohnerhéhungen dirfen im massgebenden Verdienst erst berlcksichtigt
werden, nachdem der Betrieb wéhrend eines ganzen Monats keine
Kurzarbeitsentschadigung geltend gemacht hat (AVIG-Praxis KAE, Ziff. E6). An dieser
Regelung, bzw. an der Ausserachtlassung individueller Lohnerh6hungen wahrend der
Durchfiihrung von Kurzarbeit, andert nichts, dass in der Zeit vom 9. April 2020 bis zum
31. Méarz 2022 - in Abweichung von Art. 34 Abs. 2 AVIG - der anrechenbare
Verdienstausfall im summarischen Verfahren berechnet und die Entschadigung als
Pauschale ausgerichtet wurde (Art. 8i in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4 bis 49uinquies
sowie 10 Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung, in der jeweils anwendbaren
Fassung).

6.2. Die fragliche Lohnerhéhung des betreffenden Mitarbeiters war
unbestrittenermassen nicht durch Gesamtarbeitsvertrag vereinbart und es erfolgte
nach der Bezugsperiode von Oktober bis Dezember 2020 (vgl. Verfiigung vom

21. September 2020 [act. G 5.1/552]) auch kein mindestens einmonatiger Unterbruch
des Leistungsbezugs. Die per Januar 2021 vorgenommene Lohnerhdhung betreffend
E.___ kann somit nach dem vorstehend Gesagten nicht berticksichtigt werden.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeflhrerin misste wohl auch das von der
Beschwerdeflhrerin angedachte alternative Vorgehen - Kiindigung mit anschliessender
Neuanstellung zu einem hdheren Lohn - als Gesetzesumgehung angesehen werden
und wirde folglich nicht zu einer Berlcksichtigung der Lohnerhéhung bei der
Bemessung der Kurzarbeitsentschadigung fihren. Zudem wurde bei geklndigtem
Arbeitsverhéltnis der Anspruch auf Kurzarbeitsentschadigung entfallen (vgl. Art. 31 lit. ¢
AVIG).

7.

7.1. Vorliegend wurden die Leistungen jeweils im formlosen Verfahren zugesprochen
(Auszahlungsabrechnungen). Nachdem die Beschwerdegegnerin Leistungen
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zurlckfordert, deren Abrechnungen im Zeitpunkt des Erlasses der
Ruckforderungsverfiigung (18. Oktober 2021) bereits langer als 30 Tage zuriicklagen
(letzte Abrechnungen vom 24. Juni 2021 betreffend April und Mai 2021 [act.

G 5.1/452 1)), ist fur sdmtliche Abrechnungen ein Rickkommenstitel notwendig (vgl.
vorstehende Erwagung 3.2).

7.2. Die Beschwerdegegnerin geht in Bezug auf die Meldung der Beschwerdeflhrerin
vom 8. Oktober 2021, wonach flrr die beiden Aussendienstmitarbeiter keine
Arbeitszeiterfassung bestehe, von einem Revisionsgrund aus. Nachdem die
entsprechende Tatsache zwar bereits im Zeitpunkt des Verfligungserlasses existierte,
der Beschwerdegegnerin bis dahin aber noch nicht bekannt gewesen war, ist dies nicht
zu beanstanden. Zudem handelt es sich um eine "erhebliche" Tatsache, da das
Bestehen einer taglich fortgeflhrten Arbeitszeiterfassung anspruchswesentlich ist (vgl.
vorstehende Erwagungen 1.1 und 3.2). Die Beschwerdegegnerin hat sich sodann die
fehlende Kenntnis dieser Tatsache nicht entgegenhalten zu lassen, da die Kontrolle der
Arbeitszeiterfassung dem Seco obliegt (vgl. vorstehende Erwagung 4.6) und der
Mangel normalerweise - hatte nicht die Beschwerdeflhrerin in ihrer E-Mail vom

8. Oktober 2021 selber darauf hingewiesen - erst anlasslich einer allfalligen
Arbeitgeberkontrolle entdeckt worden wére. Indem die Beschwerdegegnerin bereits am
18. Oktober 2021 eine Rickforderungsverfligung erlassen hat, ist die 90-tagige
Revisionsfrist geméss Art. 67 Abs. 1 des Bundesgesetzes lber das
Verwaltungsverfahren (SR 172.021; abgekurzt: VwWVG), die hier ebenfalls anwendbar ist,
eingehalten (vgl. Kieser, a.a.0., Art. 53 N 39). Ebenso ist die dreijéhrige relative sowie
die fUnfjahrige absolute Rickforderungsfrist nach Art. 25 Abs. 2 ATSG eingehalten.

7.3. In Bezug auf die Auszahlung von Kurzarbeitsentschadigung fir die Lernenden
sowie den massgebenden Lohn von E.___ in den Abrechnungsperioden Januar bis
Marz 2021 geht die Beschwerdegegnerin von einem Wiedererwagungsgrund aus. Dies
ist ebenfalls nicht zu beanstanden, ist hier doch nicht vom Vorliegen einer "neuen
Tatsache" auszugehen. Vielmehr handelt es sich um ein Zurickkommen auf eine
rechtliche Beurteilung, indem die Beschwerdegegnerin zunéchst féalschlicherweise eine
Lohnerhéhung bzw. den Arbeitsausfall von Lernenden bei der Berechnung der
Entschadigung mitberiicksichtigt und damit Rechtsregeln falsch angewendet hat (vgl.
Kieser, a.a.0., Art. 53 N 61). Dies war nach den in zeitlicher Hinsicht glltig gewesenen
Bestimmungen zweifellos unrichtig. Bei den in Frage stehenden Betragen ist zudem
von einer erheblichen Bedeutung der Berichtigung auszugehen. Auch hier ist die
Ruckforderungsfrist gemass Art. 25 Abs. 2 ATSG eingehalten.
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8.

8.1. In betraglicher Hinsicht werden keine Beanstandungen betreffend die
Ruckforderung gemacht und sind auch keine solchen ersichtlich. Insbesondere ergab
sich in den Abrechnungsperioden Juni und Oktober 2020 sowie April und Mai 2021
infolge Unterschreitens eines mindestens 10%igen anrechenbaren Arbeitsausfalls kein
Anspruch mehr auf Kurzarbeitsentschadigung, so dass diesbezlglich jeweils die ganze
Entschadigung zuriickzuerstatten ist. In den tbrigen abgerechneten Monaten wurde
jeweils die Differenz der neuberechneten Entschadigung zum ursprtnglich
ausbezahlten Betrag zurlickgefordert, wobei die bereits in friiheren
Auszahlungsperioden (April, Oktober und November 2020) erfolgten Nachzahlungen
und Ruckerstattungen mitbertcksichtigt worden sind (vgl. act. G 5.1/312 ff., 452 f.,
468, 489 f., 514 ff., 524, 542, 563, 586, 594, 574). Die Ruckforderung in der H6he von
Fr. 124'781.90 erweist sich damit als rechtens.

8.2. Da im September 2021 nur fir die beiden Aussendienstmitarbeiter
Kurzarbeitsentschadigung beantragt wurde (Antrag vom 4. Oktober 2021 [act.

G 5.1/387)), fur diese jedoch mangels rechtsgentglicher Arbeitszeitkontrolle auch fur
diese Abrechnungsperiode kein Anspruch besteht, erweist sich auch die Abweisung
dieses Gesuchs als korrekt.

9.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu
erheben, nachdem das AVIG keine solchen vorsieht (Art. 61 lit. f'S ATSG)

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
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	Entscheid Versicherungsgericht, 08.06.2023
	Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG. Art. 33 Abs. 1 lit. e AVIG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und 2 Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung, in den vom 21. Januar 2021 bis zum 30. September 2021 gültig gewesenen Fassungen. Art. 34 Abs. 2 AVIG. Art. 95 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG. Art. 27 ATSG in Verbindung mit Art. 9 BV. Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG. Bestimmbarkeit des Lohnausfalls. Personen in einem Lehrverhältnis. Bemessung der Kurzarbeitsentschädigung. Rückerstattung. Falsche Auskunft. Revision und Wiedererwägung. Da für zwei Aussendienstmitarbeiter keine rechtsgenügliche Arbeitszeitkontrolle bestand, haben diese keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (E. 4.1). Im Weiteren sind die Bedingungen für den ausnahmsweisen Anspruch von Lernenden nicht erfüllt (E. 5); ebenso wenig für die ausnahmsweise Berücksichtigung einer während der Durchführung von Kurzarbeit vorgenommenen Lohnerhöhung eines Mitarbeiters (E. 6). Die zu viel bezogenen Leistungen sind demnach grundsätzlich zurückzuerstatten. Die geltend gemachte falsche Auskunft der Kantonalen Amtsstelle, wonach für die beiden Aussendienstmitarbeiter keine Zeiterfassung notwendig sei, ist nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt. Zudem kann sich die Beschwerdeführerin nicht darauf berufen, dass die Kurzarbeitsentschädigung während längerer Zeit vorbehaltlos ausgerichtet wurde (E. 4.2 - 4.7). In Bezug auf die neu entdeckte Tatsache der fehlenden Arbeitszeiterfassung liegt ein Revisionsgrund, in Bezug auf die fehlende Anspruchsberechtigung der Lernenden sowie für die Nichtberücksichtigung der Lohnerhöhung ein Wiedererwägungsgrund vor (E. 7)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. Juni 2023, AVI 2022/21).
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